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Artikel III-152

Artikel III-152 (neu)

(1) Die Energiepolitik der Union hat im Rahmen  erfüllt bei der Verwirklichung des
Binnenmarktes und unter Berücksichtigung der  die Erfordernisse der Erhaltung und der
Nachhaltigkeit,  des Erhalts- und der Verbesserung der Umwelt mit folgenden Zielen:

a) Sicherstellung des Funktionierens des Energiemarktes,
b) Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit in der Union und
c)       langfristige Sicherheit und Beseitigung von Risken
c) Förderung der Energieeffizienz und von Energieeinsparungen sowie Entwicklung neuer und

erneuerbarer Energiequellen.

(2) Die für die Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele erforderlichen Maßnahmen
werden durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze festgelegt. Diese werden nach Anhörung
des Ausschusses der Regionen sowie des Wirtschafts- und Sozialausschusses erlassen.

Die Gesetze oder Rahmengesetze berühren nicht die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen verschie-
denen Energiequellen und die allgemeine Struktur seiner Energieversorgung. Derartige Maßnahmen
werden gemäß Artikel [III-125 (ex-175) Absatz 2 Buchstabe c] erlassen.

Explanation if any :


